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Öffentliche Bekanntmachung  
der Stadt Frechen  

 
 

Widmung von Straßen und Wegen 
nach dem  

Straßen- und Wegegesetz NRW  
 

Der Ausschuss für Verkehr, Umwelt und 
Klima der Stadt Frechen hat in seiner 
Sitzung am 04.03.2026 zur Vorlagen-
nummer 150/18/2025 beschlossen, die 
nachfolgend aufgeführten Flächen gemäß     
§ 6 des Straßen- und Wegegesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG 
NRW) auf der Grundlage der beigefügten 
Pläne dem öffentlichen Straßenverkehr zu 
widmen: 
 
 
I.      Heinrich-Höschler-Straße 
 

 zwischen Schulstraße und Adam- 
 Schall-Straße  
  
 Gemarkung Frechen, Flur 7 
 Flurstück 1033 
 
 (siehe Anlage 1) 

 
        als Haupterschließungsstraße  
 
 
II.     Heinrich-Höschler-Straße 
 

 Stichwege westlich der Heinrich- 
 Höschler-Straße 

 
 Gemarkung Buschbell, Flur 3,  
 Flurstücke 200, 205 
  
 (siehe Anlage 1) 

 
        als nicht befahrbare Wohnwege 
           
 
 III.   Bahnstraße 
 
        Bereich zwischen Hauptstraße und 
        Bahngleisen 
 
        Gemarkung Frechen, Flur 34,  
        Flurstück 2785 
 
 
 
 
 
 

         (siehe Anlage 2) 
  
         als Gehweg und Öffentliche  
         Parkfläche 
 
           
 IV.   Bergstraße 
 
         Südliche Abzweigung 
 
         Gemarkung Königsdorf, Flur 17,  
         Flurstück 1374 
 
         (siehe Anlage 3)        
 
         als Verkehrsberuhigter Bereich  
         mit Straßenbegleitgrün und  
         Öffentlichen Parkflächen 
 
 
V.     Rethelstraße 
 
         Westliche Abzweigung 
 
         Gemarkung Königsdorf, Flur 17,  
         Flurstück 1375 
 
         (siehe Anlage 3) 
 
         als nicht befahrbarer Wohnweg 
 
 
VI.    Albert-Einstein-Straße 
 
         Zwischen Rudolf-Diesel-Straße 
         und Alfred-Nobel-Straße  
 
         Gemarkung Frechen, Flur 7,  
         Flurstück 1211 tlw. 
 
         (siehe Anlage 4) 
 
         als Haupterschließungsstraße 
         mit Straßenbegleitgrün und  
         Fußweg 
 
 
Die Flächen werden als Gemeindestraßen 
im Sinn des § 3 Absatz 4 Ziffer 2 StrWG 
NRW eingestuft. 
 
Die beigefügten Pläne sind Bestandteil 
des Beschlusses und dieser Widmungs-
verfügung.  
 
 
 
 



Die Widmung wird hiermit gemäß § 6 
Absatz 1 Satz 2 des StrWG NRW öffentlich 
bekanntgemacht. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Widmungsverfügung kann 
innerhalb eines Monats nach Bekannt-
machung Klage beim Verwaltungsgericht 
Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, erhoben 
werden. 
 
 
Frechen, 02.04.2026 
Stadt Frechen 

 
Uwe Tietz 
Bürgermeister 










